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Zehn schweizerische Sozialwerke auf einen Blick
• Alters- und Hinterbliebenenversi-
cherung (AHV): Seit 1 948 in Kraft, vom
Staat getragen. Versichert sind alle natürli-
chen Personen mit Wohnsitz oder Er-

werbstätigkeit in der Schweiz. Finanziert
durch lohnprozentuale Beiträge, hälftig
geteilt zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, und durch Beiträge der Selbstän-
digerwerbenden sowie öffentliche Beiträ-
ge. Leistungen: Renten ab 62. Altersjahr
für Frauen und ab 65. Altersjahr für Män-
ner, Renten für Witwen und Waisen, Zu-
satzrenten für Ehefrauen, Baubeiträge an
Altersheime.

• Invalidenversicherung (IV): Seit 1 960
in Kraft. Versicherter Personenkreis wie
AHV. Finanziert wie AHV. Leistungen:
Eingliederungsmassnahmen, Hilfsmittel,
Taggelder, Renten und Hilfslosenentschä-
digungen, Beiträge an Institutionen und
Organisationen.

• Ergänzungsleistungen (EL): Seit
1 966 in Kraft. Versichert sind Rentner der
AHV und IV, deren Renten das existenzsi-
chernde Minimum nicht erreichen. Finan-
ziert durch Bund, Kantone und Gemein-
den. Leistungen: Geldleistungen zu den
Renten bis zur Einkommensgrenze von
1 7 1 00 Franken (1 984) für Ehepaare, un-
ter Anrechnung von Einkommen, Vermö-
gen, Mietzins, Krankenpflegekosten und
Versicherungsbeiträgen. Beiträge an Pro
Senectute, Pro Infirmis und Pro Juventute.

• Berufliche Vorsorge (Zweite Säule
BVG): In Einführung begriffen. Getragen
durch bestehende Pensionskassen und
Privatversicherungen. Versichert sind alle
Arbeitnehmer mit Lohneinkommen zwi-
sehen (heute) 1 6 560 und 49 680 Fran-
ken pro Jahr. Finanzierung (Vorsparen):
ausschliesslich durch lohnprozentuale
Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer. Leistungen: Altersrenten ab 62. AI-
tersjahr für Frauen und ab 65. Altersjahr
für Männer, Renten für Witwen und Wai-
sen, Invalidenrenten, Freizügigkeitslei-
stungen bei Stellenwechsel.

• Krankenversicherung: Seit 1912 bis
1914 in Kraft. Versicherte: Freiwillig Bei-

tretende, obligatorisch für einzelne Kreise
in einzelnen Kantonen. Finanziert durch
Beiträge der Versicherten und öffentlichen
Hand, Selbstbehalt und Franchise. Lei-
stungen: Nach Kassenreglement mit ge-
setzlichen Mindestleistungen.

• Unfallversicherung: Seit 1 91 8 in Kraft
(1984 Gesetzesrevision). Versichert sind
alle Arbeitnehmer. Finanziert ausschliess-
lieh durch Beiträge der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber für Einkommen bis 5800
Franken monatlich. Leistungen: Volle
Deckung der Heilungskosten, Taggeld (80
Prozent des versicherten Lohnes, max. 1 91

Franken), Renten für Invalide, Witwen und
Waisen, Unfallverhütung.

• Arbeitslosenversicherung (ALV): Seit
1952 in Kraft. (1984 Gesetzesrevision).
Versichert sind alle Arbeitnehmer. Finan-
ziert durch lohnprozentuale Beiträge. Lei-
stungen: Taggeld (bis 85 Prozent des ver-
sicherten Lohnes, max. 191 Franken).

• Familienschutz: Seit 1953 in Kraft.
Versichert sind landwirtschaftliche Arbeit-
nehmer, Kleinbauern, Älpler und Fischer.
Finanzierung: durch landwirtschaftliche
Arbeitgeber, Rest durch Bund und Kanto-
ne. Leistungen: Haushaltungs- und Kin-
derzulagen, teils auch Geburts- und Aus-
bildungszulagen, ergänzt durch kantonale
Familienzulagen.

• Erwerbsersatzordnung (EO): Seit
1953 in Kraft. Versichert sind alle Militär-
und Zivildienstpflichtige, Kursleiter. Fi-
nanziert durch Zuschlag zum AHV-Beitrag
und durch Zinsen des Fonds (keine öffent-
liehen Mittel). Leistungen: Taggeld (max.
140 Franken).

• Militärversicherung: Seit 1950 in
Kraft. Versichert sind alle obligatorisch
oder freiwillig Militär- oder Zivildienst Lei-
Stenden. Finanziert durch Bund. Leistun-
gen: Bezahlung der Behandlungskosten
bei Unfall oder Krankheit und 80 bis 90
Prozent des Erwerbsausfalls, Eingliede-
rungsmassnahmen, Hinterlassenenrenten,
Beiträge an Selbständigerwerbende, Be-

Stattungsentschädigungen usw.
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